
•	 Personen, die ohne die erforderliche 
Gewerbeberechtigung eine selbst-
ständige Erwerbstätigkeit ausüben 
(unbefugte Gewerbeausübung);
•	 persönlich haftende Gesellschafter 
von nicht wirtschaftskammerzuge-
hörigen Personengesellschaften und 
geschäftsführende GmbH-Gesell-
schafter, sofern sie aufgrund dieser 
Tätigkeit nicht bereits nach dem 
ASVG versichert sind (dies ist bis zu 
einer Beteiligung von 49 % denkbar).

Die Pflichtversicherung des Neuen 
Selbständigen beginnt mit dem Tag der 
Aufnahme der betrieblichen Tätigkeit 
und endet mit dem Letzten des Kalen-
dermonates, in dem die Beendigung 
der betrieblichen Tätigkeit erfolgt. Die 
jeweiligen Meldungen des Versicherten 
an die SVA haben innerhalb einer Frist 
von einem Monat zu erfolgen.

Bei nicht rechtzeitiger Meldungserstat-
tung wird im Zweifel die Pflichtversi-
cherung über das ganze Kalenderjahr 
angenommen. Allerdings kann auch in 
diesem Fall der spätere Beginn bzw das 
frühere Ende der Pflichtversicherung 
glaubhaft gemacht werden.

ACHTUNG: Kann im Falle der Nichtmel-
dung die Pflichtversicherung erst nach 
Vorliegen des Einkommensteuerbe-
scheides festgestellt werden, schreibt 
die SVA die Beiträge rückwirkend vor, 
wobei ein 9,3%-iger „Strafzuschlag“ ver-
rechnet wird.

Neue Selbständige werden nur dann 
in die Pflichtversicherung einbezogen, 
wenn deren Einkünfte (bzw die Bei-
tragsgrundlage) bestimmte Versiche-
rungsgrenzen überschreiten:

•	 4.488,24 Euro jährlich, wenn im sel-
ben Kalenderjahr auch andere Er-
werbseinkünfte erzielt oder Leis-
tungen aus der Sozialversicherung 
bezogen werden; ansonsten
•	 6.453,36 Euro jährlich.

Solange ein Einkommensteuerbescheid 
(oder ein sonstiger Einkommensnach-
weis) nicht vorliegt, kann sich ein Neuer 
Selbständiger durch die Erklärung, dass 
seine Einkünfte die jeweils geltende 
Versicherungsgrenze überschreiten 
werden, in die Pflichtversicherung ein-
beziehen lassen („Überschreitungser-
klärung“). Es gibt dann allerdings keine 
rückwirkende Ausnahmemöglichkeit 
mehr, wenn sich im Nachhinein heraus-
stellen sollte, dass die Einkünfte gerin-
ger gewesen sind als die Versicherungs-
grenze.

Für die Unfallversicherung ist ein mo-
natlicher Betrag von 8,20 Euro zu ent-
richten. Als Beitragssatz gelten für die 
Krankenversicherung 7,65% und die 
Pensionsversicherung 17,50% der Bei-
tragsgrundlage; insgesamt daher 25,15% 
(zuzüglich 1,53 % für die Selbständigen-
vorsorge).
Beitragsgrundlage sind die im Einkom-
mensteuerbescheid des jeweiligen Ka-
lenderjahres ausgewiesenen Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb oder aus selbstän-
diger Arbeit zuzüglich die im Beitrags-
jahr von der gesetzlichen Sozialversi-
cherung vorgeschriebenen Kranken-, 
Pensions- und freiwilligen Arbeitslosen-
versicherungsbeiträge.
Zunächst erfolgt die Beitragsvorschrei-
bung aufgrund einer vorläufigen Bei-
tragsgrundlage. Diese richtet sich nach 
den Einkünften aus Gewerbebetrieb 
bzw. selbständiger Arbeit laut Einkom-
mensteuerbescheid des drittvoran-
gegangenen Kalenderjahres. Liegt der 
Einkommensteuerbescheid für das je-
weilige Kalenderjahr vor, erfolgt eine 
Nachberechnung der Beiträge (ausge-
nommen in der Selbständigenvorsor-
ge). Die monatliche Höchstbeitrags-
grundlage beträgt 4.900,00 Euro.

Neue Selbständige sind Personen, die 
aufgrund einer betrieblichen Tätigkeit 
steuerrechtlich Einkünfte aus selbstän-
diger Arbeit erzielen.

Die rechtliche Stellung des Neuen Selb-
ständigen ist ausschließlich im Sozial-
versicherungsrecht geregelt. Es sollen 
all jene Personen in die Pflichtversiche-
rung einbezogen werden, die aufgrund 
ihrer Erwerbstätigkeit nicht schon nach 
anderen Bestimmungen (zB als Dienst-
nehmer, freier Dienstnehmer oder Ge-
werbetreibender) vom Anwendungsbe-
reich eines Sozialversicherungsgesetzes 
erfasst sind.

Die Pflichtversicherung des Neuen 
Selbständigen umfasst die Pensions-, 
Kranken- und Unfallversicherung sowie 
die Selbständigenvorsorge.

In der Praxis sind vor allem folgende 
Personen - sofern sie nicht ohnehin 
pflichtversichert sind (zB als Dienstneh-
mer, freier Dienstnehmer,…) - als Neue 
Selbständige versichert:

•	 Selbständig Erwerbstätige, die man-
gels Wirtschaftskammermitglied-
schaft nicht nach den Bestimmungen 
für Gewerbetreibende versichert 
sein können – beispielsweise Vor-
tragende, Künstler, Sachverständige, 
Aufsichtsräte, Journalisten, Schrift-
steller und Personen, die Gesund-
heitsberufe selbständig ausüben;
•	 freie Dienstnehmer, die sich eigener 
Betriebsmittel bedienen;
•	 „Werkvertragsnehmer“ ohne Wirt-
schaftskammermitgliedschaft, also 
Personen, die nicht im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses tätig sind, 
sondern sich zur Herstellung eines 
Werkes oder zur Herbeiführung 
eines Erfolges verpflichtet haben;
•	 erwerbstätige Kommanditisten 
(auch) von (wirtschaftskammerzu-
gehörigen) Kommanditgesellschaf-
ten, sofern sie nicht schon aufgrund 
eines Arbeitsverhältnisses zur KG der 
Pflichtversicherung nach dem ASVG 
unterliegen;
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